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Die Bürgermeisterin 

 Öffentliche 
Berichtsvorlage 
156/2022/2 
Dezernat II, gez. Backes 

 
 

Federführung: Datum: 

Dezernat 2 10.06.2022 
Produkt: 

70.01 Verkehrsanlagen 
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Haupt- und Finanzausschuss 14.06.2022 Vorberatung 

Rat der Stadt Coesfeld 23.06.2022 Entscheidung 

 

DIEK-Projekt: Umgestaltung Alter Kirchplatz  
Entscheidung über die Beauftragung des Fontänenfeldes / alternative 
Einsparungen 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Es wird für den Fall, dass auf das Fontänenfeld nicht verzichtet werden soll empfohlen, dass auf 
die Akzentbeleuchtung vorläufig verzichtet wird. Vorbereitungen für eine spätere Nachrüstung 
sollen getroffen werden. 

 

Sachverhalt: 

Der Bezirksausschuss hat den folgenden, vom Beschlussvorschlag der Verwaltung 
abweichenden Beschluss gefasst: 

Die Verwaltung wird beauftragt an der Errichtung eines Fontänenfeldes festzuhalten und 
somit nach anderen, alternativen Möglichkeiten zu suchen, um bei den Gesamtkosten des 
Projektes Einsparungen vornehmen zu können. 

Die Verwaltung hat das Projekt auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Folgende Möglichkeiten sieht 
die Verwaltung: 

Einkürzung Straßenausbau Bahnhofsallee 28.000 € 

Entfallende Förderung 18.200 € 

Einsparung 9.800 € 

 

Verzicht auf Akzentbeleuchtung Denkmal (Lichtleisten) 69.020 € 

Entfallende Förderung 0 € 

Einsparung 69.020 € 

 

Verzicht auf Akzentbeleuchtung Bäume (Uplights) ca. 22.000 € 

Entfallende Förderung 0 € 

Einsparung ca. 22.000 € 
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Verzicht auf Spielgeräte 15.870 € 

Entfallende Förderung 0 € 

Einsparung 15.870 € 

 

Einsparung gesamt 116.690 € 

 

Weitere Einsparungsmöglichkeiten bestehen nicht. 

Die zur Einsparung ermittelten Leistungen sind bereits beauftragt. Der Auftragnehmer kann daher 
Ansprüche auf kalkulatorische Kosten geltend machen. Das wäre auch der Fall, wenn die 
Leistungen noch nicht vergeben worden wären, denn sie sind wesentliche Bestandteile der 
Ausschreibung. 

Weiter muss mit dem Fördergeber geklärt werden, ob die Maßnahmen förderunschädlich 
entfallen können. 

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die Akzentbeleuchtung zumindest vorläufig verzichtet 
werden sollte. Sie ist für die Platzgestaltung wünschenswert, aber nicht wesentlich. Auf die 
anderen Maßnahmen sollte nicht verzichtet werden. Bei der Einkürzung Bahnhofsallee steht die 
Minderung der Kosten wegen Wegfalls der Förderung in keinem angemessenen Verhältnis zum 
Qualitätsverlust. Die Ausstattung mit Spielgeräten hält die Verwaltung für essentiell für die 
Funktion des Platzes. Auf die Uplights könnte man verzichten, es würde aber die Atmosphäre des 
Platzes in den Abendstunden deutlich beeinflussen. 
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